
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/12/3 3Ob57/80
(3Ob58/80, 3Ob59/80), 7Ob631/83

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1980

Norm

ZPO §406 Aa

ZPO §406 Ca

Rechtssatz

Auch aus einer Wertsicherungsvereinbarung resultierende laufende Unterhaltsforderungen sind als Ansprüche im

Sinne des § 406 Satz 2 ZPO zu quali8zieren. Daß es bei der Wertsicherung von Unterhaltsforderungen künftig

"Aufwärtsbewegungen und auch Abwärtsbewegungen" geben kann, wie dies bei Unterhaltsforderungen auch sonst in

der Regel der Fall sein kann, schließt die Anwendung dieser Bestimmung nicht aus.
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